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Verfügung 
 

 

vom 13. Oktober 2022 

Nummer 2555_300.150.450-1073370 

 

 

 

Gestützt auf Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr (SVG) vom 19.12.1958, 

die eidgenössische Verordnung über die Strassensignalisation (SSV) vom 5.9.1979, § 27 der 

Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes (Kantonale Sig-

nalisationsverordnung) vom 21.11.2001, Art. 3 lit. a der Vorschriften über den Vollzug des 

Strassensignalisationsrechts des Bundes (Städtische Signalisationsvorschriften) vom 

20.8.2008 (AS 551.320), 

 

 

verfügt die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

 

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 4 

 

 

1 Für nachstehende Verkehrswege ergehen zwecks Verbesserung der Parkierungssitua-

tion für den Veloverkehr folgende Verkehrsvorschriften: 

 
Bäckerstrasse 

Parkflächen 

 

Das Stehenlassen von Fahr- und Motorfahrrädern ist gestattet: 

auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand  

vor der Liegenschaft Nr. 40, 

vor der Liegenschaft Badenerstrasse Nr. 18, gemäss örtlicher Signalisation und Markie-

rung. 

 
Badenerstrasse 

Parkflächen 

 

Das Stehenlassen von Fahr- und Motorfahrrädern ist gestattet: 

auf dem nördlichen Fahrbahnrand vor der Liegenschaft Nr. 44, gemäss örtlicher Signali-

sation und Markierung. 

 

Müllerstrasse 

Parkflächen 

IDG Status (Auszufüllen durch Departement) 

 öffentlich 

 nicht öffentlich 

 teilweise öffentlich 

 befristet nicht öffentlich:       

 untersteht nicht dem IDG, daher nicht öffentlich 
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Das Stehenlassen von Fahr- und Motorfahrrädern ist gestattet: 

auf dem nordöstlichen Fahrbahnrand vor den Liegenschaften Nrn. 48 und 72; 

auf dem südwestlichen Fahrbahnrand vor der Liegenschaft Nr. 65, gemäss örtlicher Sig-

nalisation und Markierung. 

 
St. Jakobstrasse 

Parkflächen 

 

Das Stehenlassen von Fahr- und Motorfahrrädern ist gestattet: 

auf dem nordwestlichen Fahrbahnrand  

vor der Liegenschaft Nr. 29,  

vor der Liegenschaft Stauffacherstrasse Nr. 41, gemäss örtlicher Signalisation und Mar-

kierung. 

 

2 Die Verkehrsvorschriften werden mit dem Aufstellen der Signale, beziehungsweise mit 

dem Anbringen der Markierungen, rechtsverbindlich. 

 

3 Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Post-

fach, 8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das 

Begehren muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die Verfahrenskosten 

sind von der unterliegenden Partei zu tragen. 

 

4 Die Unterlagen zu den Verkehrsvorschriften sind im elektronischen Amtsblatt einsehbar. 

Darin befindet sich ein Übersichtsplan. Verbindlich für die Verkehrsvorschriften ist der 

Verfügungstext. 

 

5 Der Vollzug obliegt der Dienstabteilung Verkehr. 

 

6 Ziffern 1, 2, 3 und 4 werden im Städtischen Amtsblatt unter der Überschrift: 
«Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 4» 

am 2. November 2022 veröffentlicht. 

 

7 Mitteilung an die Stadtpolizei VKA-ZVO, stp-kommandokanzlei@zuerich.ch, SK SID/V 

(Extranet) und die Dienstabteilung Verkehr. 

 

 

 

Für richtigen Auszug Nach Antrag verfügt: 

 Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

Renata 
Schild

Digital 
unterschrieben 
von Renata Schild 
Datum: 
2022.10.13 
15:52:26 +02'00'

Rykart 
Karin (SID)

Digital 
unterschrieben von 
Rykart Karin (SID) 
Datum: 2022.10.16 
11:34:12 +02'00'
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Bäckerstrasse 

Badenerstrasse 

Müllerstrasse 

St. Jakobstrasse 

Parkflächen für Fahr- und Motorfahrräder 

 

Begründung und Antrag 

 

Im Bereich des Quartierzentrums Stauffacher besteht ein Mangel an Veloabstellplätzen im 

öffentlichen Raum. Um der Strategie der Stadt zu entsprechen und an dieser zentralen Lage 

Veloabstellplätze anbieten zu können, sollen hiermit an folgenden Örtlichkeiten Parkflächen 

für Fahr- und Motorfahrräder eingerichtet werden: 

- Bäckerstrasse:  

o vor der Liegenschaft Nr. 40  

o vor der Liegenschaft Badenerstrasse Nr. 18 

- Badenerstrasse:  

o vor der Liegenschaft Nr. 44 

- Müllerstrasse:  

o vor der Liegenschaft Nr. 48 

o vor der Liegenschaft Nr. 65  

o vor der Liegenschaft Nr. 72 

- St. Jakobstrasse:  

o vor der Liegenschaft Nr. 29  

o vor der Liegenschaft Stauffacherstrasse Nr. 41 

 

An der Bäckerstrasse Nr. 40, Müllerstrasse Nr. 48 und Nr. 72 sowie St. Jakobstrasse Nr. 29 

wird für die Einrichtung der Veloabstellplätze jeweils ein Parkfeld der Blauen Zone aufgeho-

ben. In der gesamten Bäckerstrasse bzw. in der gesamten Müllerstrasse verbleiben 30 bzw. 

49 Parkfelder der Blauen Zone. In der Jakobstrasse, im Abschnitt Luther- bis Zeughausstras-

se, sollen die Veloabstellplätze ebenfalls anstelle eines der bestehenden 18 Parkplätze der 

Blauen Zone eingerichtet werden.  

Vorsteherin des Sicherheitsdepartements 

auf dem Dienstweg 
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An der Müllerstrasse Nr. 65 wird für die Erstellung der Veloabstellplätze ein gebührenpflichti-

ges Parkfeld aufgehoben. Dieser gebührenpflichtige Parkplatz wurde mit der Sammelverfü-

gung vom 16.06.2006 publiziert. Die Verfügung beziffert keine genaue Anzahl der Parkplätze 

und gibt nur deren Lage, entlang den Häusern Müllerstrasse Nr. 65 und 67, an, insofern be-

nötigt es keine Anpassung der Verfügung. 

 

Des Weiteren werden an der Bäckerstrasse, vor der Liegenschaft Badenerstrasse Nr. 18, die 

Abstellplätze für Fahr- und Motorfahrräder zulasten eines gebührenpflichtigen Parkfeldes 

eingerichtet. In diesem Fall muss die Verfügung vom 23.05.79 betreffend Parkflächen eben-

falls nicht angepasst werden, da dies gemäss Aktendurchsicht bereits im Jahr 2006 gesche-

hen war. Wieso die angepasste Verkehrsanordnung nicht vollgezogen war, kann aus den 

vorhandenen Unterlagen nicht entnommen werden. 

 

Die Veloabstellflächen in der Badenerstrasse vor der Liegenschaft Nr. 44 und in der St. Ja-

kobstrasse vor der Liegenschaft Stauffacherstrasse Nr. 41 sollen auf bisher freien Flächen 

eingerichtet werden. 

 

Wir beantragen den Erlass der nachstehenden Verfügung. Die Publikation auf der städti-

schen Internetseite erfolgt durch die Dienstabteilung Verkehr. 

 

 

 

 

Esther Arnet 

Direktorin 

 

 

 

 

– Verfügungsplan 

– Einzelverfügung 

 

Kopie an: 

– Stadtpolizei Zürich, SIA-I-RWAUSS, KrC 4 

 

Digital 
unterschrieben von 
Stempfel Julie Cécile 
Datum: 2022.10.13 
14:32:41 +02'00'



Übersicht

Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

St. Jakobstrasse Nr. 29

Neue Parkflächen für Fahr- und Motorfahrräder

Badenerstrasse Nr. 44

Badenerstrasse Nr. 18

Müllerstrasse Nr. 48

Müllerstrasse Nr. 65
Müllerstrasse Nr. 72

Bäckerstrasse Nr. 40

Stauffacherstrasse Nr. 41



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

In der gesamten Bäckerstrasse verbleiben 30 Parkplätze der Blauen Zone.

Bestand Neu

Bäckerstrasse Nr. 40

Parkplatz – Bilanz Bestehend Projektiert Differenz

Weisser Parkplatz 6 Stück 6 Stück +/- 0 Stück

Parkplatz «Blaue Zone»
Abschnitt Rotwand- bis St. Jakobstrasse

13 Stück 12 Stück - 1 Stück



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

Bestand Neu
Bäckerstrasse vor der Liegenschaft Badenerstrasse Nr. 18

Parkplatz – Bilanz Bestehend Projektiert Differenz

Weisser Parkplatz 11 Stück 10 Stück - 1 Stück



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

Bestand Neu
Badenerstrasse Nr. 44



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

In der gesamten Müllerstrasse verbleiben 49 Parkplätze der Blauen Zone.

Bestand Neu
Müllerstrasse Nr. 48

Parkplatz – Bilanz Bestehend Projektiert Differenz

Parkplatz «Blaue Zone»
Abschnitt Rotwand- bis St. Jakobstrasse

12 Stück 11 Stück - 1 Stück



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

In der gesamten Müllerstrasse verbleiben 49 Parkplätze der Blauen Zone.

Bestand Neu
Müllerstrasse 65 & 72

Parkplatz – Bilanz Bestehend Projektiert Differenz

Weisser Parkplatz 3 Stück 2 Stück - 1 Stück

Parkplatz «Blaue Zone»
Abschnitt Anker- bis Rotwandstrasse

7 Stück 6 Stück - 1 Stück



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

In der gesamten St. Jakobstrasse verbleiben 17 Parkplätze der Blauen Zone.

Bestand Neu
St. Jakobstrasse Nr. 29

Parkplatz – Bilanz Bestehend Projektiert Differenz

Parkplatz «Blaue Zone»
Abschnitt Luther- bis Bäckerstrasse

6 Stück 5 Stück - 1 Stück



Stadt Zürich
Dienstabteilung Verkehr

Bestand Neu
St. Jakobstrasse vor der Liegenschaft Stauffacherstrasse Nr. 41


